Leistungsbewertung

Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz (§ 48 SchulG) sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I (§ 6 APO - SI) dargestellt. Da im Pflichtunterricht des Faches Kunst in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen vorgesehen sind, erfolgt die Leistungsbewertung

ausschließlich im Beurteilungsbereich "Sonstige Leistungen im Unterricht". Dabei bezieht sich die Leistungsbewertung insgesamt auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen und nutzt unterschiedliche Formen der Lernerfolgsüberprüfung.

Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind die Kompetenzerwartungen im Lehrplan zumeist in ansteigender Progression und Komplexität formuliert. Dies bedingt, dass Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen darauf ausgerichtet sein müssen, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, grundlegende Kompetenzen, die sie in den vorangegangenen

Jahren erworben haben, wiederholt und in wechselnden Kontexten anzuwenden. Für Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse der Lernerfolgsüberprüfungen Anlass, die Zielsetzungen und die Methoden ihres Unterrichts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die Schülerinnen und Schüler sollen die Rückmeldungen zu den erreichten Lernständen

eine Hilfe für das weitere Lernen darstellen.

Grundsätzliches

Kunstunterricht stellt – wie jedes andere Fach auch – kriteriengeleitetes, pädagogisches Handeln dar. Beurteilen, Bewerten und Benoten stellen insofern eine große Herausforderung für den Lehrenden dar, als es darum geht, individuelle Fähigkeiten und Entwicklung des einzelnen Schülers, den künstlerischen Anspruch des Fachs und die Vermittlung transparenter ästhetischer Kategorien zu einer angemessenen Leistungsbewertung zu verbinden.

Wie kaum in einem anderen Fach sind Maßstäbe und Kriterien für Leistungsbewertungen so variabel zu halten und im Rahmen von vier Leitmotiven zu diskutieren: 

Pluralität/Vielfalt, Kontext/Zusammenhänge, Transparenz und Motivation/Ermutigung.

Pluralität:

Wir arbeiten mit klar festgelegten Aufgabenstellungen bis hin zu einem offenen Unterricht in Werkstatt- und Projektform. Dies geschieht vor dem Hintergrund vielfältiger Inhalte und unterschiedlicher Ausdrucksmedien (Malerei, Grafik, Druck, Plastik….).

Kontext:

Die Anwendung einer Bewertungsmethode muss immer den Unterrichtskontext einbeziehen. Für die SchülerInnen sollte somit auch der Prozesscharakter ihres gestalterischen Handelns bewusst gemacht werden.

Transparenz:

Die wichtigsten unterrichtsrelevanten Faktoren sollten offen gelegt werden. Die Problematik eines bestimmten Beurteilungsverfahrens wird im Unterricht behandelt. 

Motivation:

Bewertungen sollten einen erzieherisch positiven Einfluss auf unsere SchülerInnen haben. Letztlich geht es um die Vermittlung einer reflektierten Selbsteinschätzung und das Erreichen einer intensiven Auseinandersetzung mit Inhalten und Gegenständen der kulturellen Bildung.

Rahmenkriterien

Das bildnerische Gestalten im Fach Kunst ist nicht nur ergebnis-, sondern in besonderem Maße prozessorientiert angelegt. Dieses umfasst auch die Reflexion als kontinuierlichen, flexiblen und reversiblen Bewertungsvorgang. Sachbezogene Einsichten, methodische Fähigkeiten und selbstbezogene Erlebnisse wirken somit im konkreten gestalterischen Handeln unmittelbar aufeinander und entwickeln einander fort. Prozesse der Gestaltung,

der Wahrnehmung und der Reflexion sind deshalb miteinander verschränkt. Das Ziel des Kunstunterrichtes ist es, diesen Integrationszusammenhang zur Erreichung fachlicher Ziele zu nutzen und ihn den Schülerinnen und Schüler bewusst zu machen. Dadurch werden sie in die Lage versetzt, auch über Zwischenergebnisse und unerwartete Lösungen zu reflektieren und Lösungen anderer wertzuschätzen. (siehe Kernlehrplan Kunst, 2010)

Ein besonderes Merkmal des Kunstunterrichtes ist die Tatsache, dass hier Kompetenzen und Ausdrucksweisen mit genuin künstlerischen Mitteln vermittelt werden. Bei der Leistungsbewertung versuchen wir das anteilig dadurch zu berücksichtigen, dass die Benotung schwerpunktmäßig durch die gestalterischen Leistungen erfolgt – immer im Ermessen des jeweiligen Lehrers.

Im Fach Kunst kommen im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ gestaltungspraktische, schriftliche und mündliche Formen der Leistungsüberprüfung zum Tragen. Dabei ist im Verlauf der Sekundarstufe I durch eine geeignete Vorbereitung sicherzustellen, dass eine Anschlussfähigkeit für die Überprüfungsformen der gymnasialen Oberstufe gegeben ist.

Zu den Bestandteilen der "Sonstigen Leistungen im Unterricht" zählen u.a. bildnerische Gestaltungsprodukte – gemessen an den bildnerischpraktischen Aufgabenstellungen, die individuelle Freiräume und zugleich transparente, objektivierbare Beurteilungskriterien sichern. Die Beurteilung beschränkt sich nicht nur auf das Endergebnis, sondern berücksichtigt hinreichend den Prozess der Bildfindung. Dazu  Zwischenergebnisse im Prozess der Bildfindung wie Entwürfe, Skizzen,etc.,  Reflexionen im Prozess der Bildfindung, z.B. in arbeitsbegleitenden Gesprächen, schriftlichen Erläuterungen, Lerntagebüchern und bildnerischen Tagebüchern, gestaltungspraktische Untersuchungen und Übungen innerhalb komplexerer Aufgabenzusammenhänge, mündliche Beiträge im Unterrichtsgespräch,  schriftliche und bildnerische Beiträge zum Unterricht (z.B. Protokolle, Materialsammlungen, Hefte/Mappen, Portfolios, Lerntagebücher/bildnerische Tagebücher, entwickelte Skizzen, Kompositionsstudien oder Schaubilder bei Analysen),  kurze Überprüfungen als Übung in gestalterischer und/oder schriftlicher Form in enger Bindung an den jeweiligen Lernzusammenhang, ggf. die gestalterische Hausarbeit mit schriftlicher Erläuterung.

Der Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erfasst die Qualität, die Quantität und die Kontinuität der oben beschriebenen Beiträge im unterrichtlichen Zusammenhang. Mündliche Leistungen werden dabei in einem kontinuierlichen Prozess vor allem durch Beobachtung während des Schuljahres festgestellt.

Sekundarstufe I:

In der Sekundarstufe I stellt die gestalterische Arbeit den Schwerpunkt der Benotungsgrundlage dar (70%). Dabei muss immer der Prozesscharakter in die Bewertung von Schülerarbeiten miteinbezogen werden. Daneben geht in die Beurteilung die mündliche Mitarbeit ein (30%). Die Mündliche Mitarbeit setzt sich zusammen aus den mündlichen Schülerbeiträgen bei Problemstellungen, Bildbetrachtungen, dem Führen einer Mappe, Referaten, schriftlichen Übungen, Erstellen eines Portfolios, etc.

Sekundarstufe II:

In der Sekundarstufe II gilt die allgemeine Regelung für die Leistungsbewertung. Die Zeugnisnote setzt sich zusammen aus gestalterisch- praktischen Anteilen, mündlicher Mitarbeit und im Falle der schriftlichen Wahl aus den Klausurnoten. Die Somi-Note besteht im Kunstunterricht zu 50% aus gestalterisch-praktischen Anteilen und zu 50% aus mündlicher Mitarbeit. Wird das Fach Kunst als schriftliches Fach gewählt, gehen die so ermittelte Somi-Note mit 50%, die Klausurnoten ebenfalls mit 50 % in die Bewertung ein.

Kriterien zur Beurteilung gestalterischer Aufgaben:

1. Thema (Eigenständigkeit, Originalität, Konsequenz, Komplexität, Phantasie)

2. Gestaltung (Angemessenheit der Mittel, Differenziertheit, Prägnanz, Qualität)

3. Komposition (Nutzen des Bildformats, Hierarchisierung und Akzentuierung, Prägnanz)

4. Handhabung von Material und Werkzeug, Verfahren (Ökonomie, Adäquatheit, 

    Präsentation)

5. Ganzheitlichkeit (Kreativität, Gesamtwirkung)

Kriterien zur Beurteilung theoretischer (schriftlicher/mündlicher) Arbeiten

1. Percept (adäquate sprachliche Wiedergabe einer differenzieren Wahrnehmung, Erfassen

    des Wesentlichen, systematische Beschreibung von Bildwirkungen)

2. Analyse (Herstellen des Zusammenhangs von Wirkung und gestalterischen Mitteln unter

    Verwendung eines angemessenen fachsprachlichen Repertoirs)

3. Deutung (Überführen der Analyse in einen Deutungszusammenhang als

    Abstraktionsleistung, sprachliche Differenziertheit, Reproduktion von Gelerntem, 

    Reorganisation und Transfer)

